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Bekanntmachung.

In der am 15. März in Gernsbach 'stattgehabten Landes¬
aussd>u Hst tzung wurden hinsichtlich der Gründung von Reserve¬
mannschaften folgende Satzungen genehmigt :

Satzungen der Reservemannschaften der
Freiwilligen Feuerwehr . . . .

8 1. Nach Wjähriger Dienstzeit kann sich jedes Mitglied
des Korps in die Reservemannschaft versetzen lassen , sofern sein
Gesundheitszustand einen aktiven .Dienst nicht mehr zuläßt,'
über den Uebertritt in die Reservemannschaft entscheidet der
Verwaltungsrat .' 8 2. Der Verwaltungsrat kann auch in ganz besonderen
Fällen Kameraden , die weniger als 25 Jahre dem Korps ange-
bört haben , die Versetzung in die Reservemannschaft bewilligen.

8 3. Die zur Reservemannschaft übergetretenen Kameraden
scheiden ans ihren früheren Abteilungen aus .

8 4 . Der Führer und dessen Stellvertreter werden von der
Reservemannschaft gewählt und müssen vom Verwaltungsrat
bestätigt werden : der Führer , in dessen Verhinderung sein
Stellvertreter , hat Sitz im Verwaltungsrat : Stimmrecht jedoch
nur , wenn es sich um Angelegenheiten der Reservemannschaft
handelt .

8 5. Die Reservemannschaft trägt im Dienst Rock , Mütze
und Gurte : die Offiziere tragen untergeschnallt und Mütze: ans
besondere Anordnung Heim.

8 6. Für die Reservemannschaft sind im Frühjahr und
Spätjahr eine Hebung Pflicht, im klebrigen bestimmt das
Kommando den Dienst.

8 7 . Die Satzungen des Korps gelten auch für 'die Reserve¬
mannschaften.

Der Präsident:
Ueberle , Branddirektor .

- * -

An die Herren Kommandanten !
Der 29. Badische Landesfeuerwehrtag findet in der Zeit

vom 7.- 9. September ds. Js . in Kehl
statt . Anträge sind von den einzelnen Feuerwehren an den Kreis¬
vorsitzenden mit entsprechender Begründung einzureichen und
zwar so zeitig, daß dieselben in einer zu berufenden Kreisver -
sammlung durchberaten und durch den Kreisvorsitzenden mit ge¬
nauer Begründung und mit bestimmtem Antrag bis spätestens
1 . VI. ds . Js . eingereicht werden können.

Die nächste Landesausschuhsitzung , in ivelcher die Tagesord¬
nung für die Landesversammlung aufgestellt, die betr . Anträge
geprüft und nach Befund zur Tagesordnung ausgenommen wer¬
den, findet am Samstag , den 1 . Juni ds . Js . in Säckingen statt .

Badischer Landesseuerwehr -Berband .
Der Präsident :

Ueberle , Branddirektor .

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats
-er Karlsruhe , 15. April 1929 .

Landesfettern >ehrnnterst«tz«ngskasse.
Nr . 70«.

Drittes Gesetz über Aenderung in
der Unfallversicherung,

Hier
Gesetzliche Unfallfürsorge der Feu¬
erwehren .

1 . An die Bezirksämter .
Nach 8 627 RBO . in der Fassung des Artikels 13 des Drit¬

ten Gesetzes über Aenderungen in der Unfallversicherungvom 20.
Dezember 1028 sR .G .Bl . I , Seite 405 ) ist das Land Träger der
Versicherung für die Betriebe der Feuerwehren und zur Hilfe¬
leistung bei Unglücksfälle« , Sie nicht für seine Rechnung gehen,
und für die Unfälle beim Kebensretten . Als AussührungsbeHörde
mit den Rechten und Pflichten der Genossenschastsorgane wurde
gemäß Bekanntmachung des >Herrn Ministers des Innern vom
8 . April 1029 , Nr . 10 098 — abgedruckt im Bad . Staatsanzeiger ,
Karlsruher Zeitung vom 13. April 1920 , Nr . 86 — die Wasser-
und Straßenbaudirektion in Karlsruhe bestimmt.

Da die neue Bestimmung am 1 . Juli 1928 in Kraft tritt , haben
wir die seit diesem Zeitpunkt eingetretenen und von uns bearbei¬
teten Unterstützungssälle an die Wasser - und Straße Ubaudi rektion
in Karlsruhe als nunmehr zuständig weitergeleitet. Eventuelle
Anfragen nsw . wollen daher unmittelbar an die genannte Aus¬
führungsbehörde gerichtet werden.

Die Landesfeuerwehrunterstützungskasse bearbeitet nach wie
vor die persönlichen Unterstützungsfälle , die v o r idem 1 . Juli 1928
eingetreten sind.

Wir bitten, hierauf besonders zu achten und die Bürgermei¬
sterämter und Feuerwehren geeignet zu verständigen.

Arnold .

Slaalsauzeiger
An Sie Bezirksämter — Versicherungsämter :

Bekanntmachung
Nr. 19 088. Drittes Gesetz über Aenderung tuNorm. XXXV 1«. - er Unfallversicherung.

I .
Durch das Dritte Gesetz über Aenderung in der Unfallver¬

sicherung vom 20. Dezember 1928 (Reichs-gesetzblatt I S . 405 ) wur¬den der Unfallversicherung u . a. unterstellt :
a ) Ser Betrieb der Feuerwehren und Betriebe zur Hilfeleistungbei Unglückssällen <8 537 Abs. 1 Nr . 4a RBO .) ,i >) Lebensretter l8 5S3a RBO . ) .

Im einzelnen wird hierzu bemerkt:
1 . Feuerwehren .

Der 8 537 Abs. 1 Nr . 4a RBO . versichert u . a . den ,-Betrieb
der Feuerwehren ". Damit sind nicht nur die Bernfsfenevwehren
erfaßt , sondern in demselben Maße auch die freiwilligen und
Pflichtfeuerwehren. Es wird aber auch von einem Betrieb« einer
Feuerivehr dann gesprochen werden können, wenn lediglich eine
ständige Verpflichtung der Gemeindeangehörigen besteht , auf Ver¬
langen der Gemeinde- oder Polizeibehörde und unter ihrer Lei¬
tung bei Feuersgefahr tätig zu werden.
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J -UI Betriebe der Feuerwehr beschäftigt sind nicht nur Sie
Mitglieder , sondern auch alle Personen , die . sei es auch nur vor¬
übergehend . helfend in diesen Betrieb eintreten , sei es auf aus¬
drückliche Aufforderung , sei es freiwillig , sei es mit . sei es ohne
Wissen der Betriebleitung , es sei denn , daß der Eintritt gegen den
ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers ge¬
schieht.

Das Gesetz unterstellt nicht nur die eigentliche Feuerbekämp -
snng der Versicherung , sondern den gesamten Betrieb der Feuer¬
wehren , damit also auch ihre vorbereitende Tätigkeit , namentlich
die Hebungen , aber auch sonstige Tätigkeitsgebiete , die von Feuer¬
wehren übernommen werden , wie z . B . Beseitigung von Ver¬
kehrshindernissen , Schutz Lei Hochwassergefahr , Absperrung usw.

Grundsätzlich sind alle Personen , die in einem Betriebe der
Feuerwehr beschäftigt sind, gegen Unfall versichert , soweit sie nicht
auf Grund der allgemeinen Vorschriften , also hauptsächlich als
Beamte , von der Unfallversicherung befreit sind.
2. Betriebe zur H i l f e l e -i -st u n g bei U ng l ü ck s f ä l le n.

Es handelt sich Hier im wesentlichen um die Sanitätskolon¬
nen des Roten Kreuzes , die Arbeitersamariterkolonnen und ähn¬
liche Einrichtungen . Bei der weiten Fassung des Gesetzes wird
man Betrieb von Schwimmvereinen zur Ausbildung im Ret¬
tungsschwimmen und ähnliche Einrichtungen mit dazu rechnen
müssen . Auch hier gilt , was oben über den Einritt Fremder in
den Betrieb , über Hebungen und sonstige Betätigungen der Be¬
triebe gesagt ist. Auch die sogenannten Wasserwehren , wie sie an
den Flüssen zum Schutz vor Hochwassergefahr eingerichtet sind ,
fallen unter diesen Begriff . Zwar wird ihre Tätigkeit zum großen
Teil vorbeugender Art sein, aber auch diese wird ersaßt , denn die
Betriebe der Wasserwehren sin) zweifellos Betriebe zur Hilfe¬
leistung Lei Unglücksfällen und damit ist auch ihre sonstige -Tätig¬
keit ersaßt und versichert . Uebrigeus wird man auch den Begriff
des Unglückssalls nicht zu eng fassen dürfen .

-Grundsätzlich sind auch hier alle Personen , die in einem Be¬
triebe zur Hilfeleistung von Unglücksfällen beschäftigt sind, gegen
Unfall versichert , soweit sie nicht auf Grund der allgemeinen Vor¬
schriften , also hauptsächlich -als Beamte , von der Unfallversicherung
befreit sind.

3. Lebensretter .
Durch 8 563a RVO . werden die Vorschriften über die Entschä¬

digung von Betriebunsällen dann für anwendbar erklärt , .-wenn
jemand , ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein , unter Gefahr für
-Leben , Körper oder Gesundheit einen anderen aus gegenwärtiger
-Lebensgefahr rettet oder zu retten unternimmt und dabei einen
Unfall erleidet "

. Es handelt sich hier um etwas in der Unfallver¬
sicherung vollkommen Neues . Einen versicherten Betrieb oder auch
nur eine versicherte Tätigkeit , in der jemand beschäftigt und in¬
folge dieser Beschäftigung gegen Unfall versichert ist , gibt es -nicht.
Daher unterstellt Las Gesetz auch nicht etwa die Lebensrettungen
der Unfallversicherung , sondern schreibt vor , daß die Vorschriften
über Entschädigung entsprechende Anwendung zu finden haben .
Es handelt sich hier , wie schon die Begründung des Gesetzes aner¬
kannte , tatsächlich nicht um eine Unfallversicherung , sondern um
eine in die Formen der Unfallversicherung gekleidete Fürsorge
-für solche Personen , die einer derartigen Fürsorge infolge der
selbstlosen Aufopferung besonders würdig erscheinen .

4 . Iahresarbeitsverdieust .
(Kür Ziffer 1, 2 und 3 .j

Da ein 'Lebensretter nicht in einem versicherten Betrieb oder
einer versicherten Tätigkeit beschäftigt ist , kann die ihm zu gewäh¬
rende Rente auch nicht entsprechend den allgemeinen Vorschriften
der Reichsversicherungsordnung nach dem Fahresarbeitsverdienst
berechnet werden , den er in diesem Betriebe verdient hat . Aehn -
li-ches gilt für die in den Betrieben der freiwilligen und der
Pslichtfeuevwehren , der Sanitätskolonnen usw . ohne Entgelt ge¬
meinnützig tätigen Personen . In Ermangelung anderer Vorschrif¬
ten würde die Rente für alle diese Personen nach dem MOsachen
des Ortslohnes zu berechnen sein i8 570 RVO . ) . Das wäre aber
in vielen Fällen eine große Härte , wenn der Verletzte z . B . in¬
folge des Unfalls seine Arbeitsfähigkeit verloren hat , die ihm
bisher ein Einkommen sicherte , das den Ortslohn vielleicht um
ein Vielfaches überstieg . 8 569d RVO . sieht daher für diese Grup¬
pen eine Berechnung des Iahresarbeitsve r-die nstes unter billiger
Berücksichtigung aller maßgebenden Verhältnisse vor .

5. Ve r s i che r ung s tr äg e r .
Für den Betrieb der Feuerwehren und die Betriebe zur Hil¬

feleistung bei Ungl -ückssällen sowie die Lebensretter hat das Gesetz
eine neue Art von Versicherungsträger » geschaffen . Während es
bisher nur zwei Arten von Trägern der Unfallversicherung gab ,
nämlich entweder Bevussgenossenschaften (und Versicherungsge -
nossenscha-ften ) , welche die Unternehmer versicherter Betriebe und
Tätigkeiten zusammenfaßten , und andererseits gewisse Körper¬
schaften des öffentlichen Rechts (Reich , Reichsbahn , Länder , Ge¬
meinden usw . ) , die Versicherungsträger für ihr « eigenen Betriebe
und Tätigkeiten waren , werden hier Körperschaften des öffentli¬
chen Rechts zum Träger der Unfallversicherung für Betriebe und
Tätigkeiten eingesetzt , auch soweit es nicht die eigenen sind <8 627
RVO . ) . Grundsätzlich ist das Land Träger der Versicherung für
-die Betriebe der 'Feuerwehren und zur Hilfeleistung bei Un-
qlückssällen , die nicht aus seine Rechnung gehen , und für die Un¬
fälle beim Lebensretten . Das gilt nicht für Betriebe , die Be¬
standteil eines anderen der Unfallversicherung unterliegenden
Betriebs sind.

6. Aussührungsbehör -de .
Ausführungsbehövde mit den Rechten und Pflichten -der Ge¬

nossenschaftsorgane ist gemäß 8 24 der Verordnung vom 31 . De¬

zember 1912 ( Gesetz - und Verordnungsblatt S . 479 ) in der Fas¬
sung -der Verordnung vom 20. Januar 1027 ( Gesetz - und Verord¬
nungsblatt S . 9) die Wasser - und Straßenbaudirektion in Karls¬
ruhe. Tie Zuständigkeit erstreckt sich aus alle Unfälle , die im Be¬
trieb der Feuerwehren und in Betrieben zur Hilfeleistung bei
Unglücksfälleu , sowie beim Lebensretten sich ereignen . Ausgenom¬
men sind Unfälle versicherungsfreier Personen (8 564 RVO .) .

7 . Unfallanzeigen .
Jeder Unfall , durch den eine Person in einem der unter Zif¬

fer 1 , 2 und 3 genannten Betriebe oder Tätigkeiten getötet oder
so verletzt ist, daß sie stirbt oder für mehr als 3 Tage völlig oder
teilweise arbeitsunfähig -wird , ist von dem Betriebs -Unternehmer
bei dem Bezirksamt (Bersicherungsamt ) in doppelter Fertigung
a-ns -u,zeigen.

Unternehmer eines Betriebs oder einer Tätigkeit ist derjeni¬
ge, für dessen Rechnung der Betrieb oder die Tätigkeit geht (8 633
RVO . ) . Hiernach ist beim Betrieb der Feuerwehren in der Regelder Bürgermeister und bei Betrieben zur Hilfeleistung bei Un¬
glücksfällen den Vorstand der betreffenden Einrichtung zur Un¬
fallanzeige verpflichtet . Bei Lebensre -ttungen ist , soweit die Un¬
fallanzeige nicht -von dem Verletzten selbst oder seinen Angehöri¬
gen erstattet wird , der Bürgermeister derjenigen Gewinde zur
Unfallanzeige verpflichtet , in der sich der Unfall ereignet hat .

-Die Doppelschri -st der Unfallanzeige ist vom Bezirksamt
(Bersicherungsamt ) unverzüglich der Wasser - und Straßenba -u-
direktion mitzuteilen .

Tödliche oder Massenunfälle sind außerdem unverzüglich mit¬
tels Drahtnachricht oder Fernspruch der Wasser - und -Straßen¬
bau -direkt io n anzuzeigen .

In den einzelnen Betrieben sind Anordnungen zu treffen ,die sicherstellen, daß jeder Unfall sofort gemeldet wird .
8. U n -fa l l u n te rsu ch u n g.

Das Bezirksamt hat den Unfall nach den -Vorschriften der
88 1569—1667 RVO . und der 88 73 sf. der Verordnung vom 31.
Dezember 191-2 (Gesetz- und Verordnungsblatt S . 479 ) zu unter¬
suchen.

Nach Abschluß der Untersuchung sind die Verhandlungen der
Wasser - und Straßenbaudirektion sofort zu übersenden .

9. Fe st st ellung öer -Lei st uuge n .
Die Leistungen der Unfallversicherung werden -durch die Aus -

führungs -behörde nach Maßgabe der H8 1568 sf . RVO . und des 878
der Verordnung vom 31. Dezember 1912 ( Gesetz - und -Verord¬
nungsblatt S . 479 ) festgestellt .

10 . Inkrastrete n.
Da die neuen Bestimmungen -bereits mit Wirkung vom

I . Juli 1928 in Kraft getreten sind, hat die Anmeldung der seit
dieser Zeit vor -qekommenen Unfälle sofort -zu erfolgen .

II .
Die Bürgermeisterämter , die Herren Bezirksärzte , die Feu¬

erwehren und die im dortigen Bezirk vorhandenen Betriebe zur
Hilfeleistung bei Unglückssälle -n sind aus diese Bekanntmachung
hin -zu-weisen . Auch eine mündliche Belehrung der betreffenden
Kreise erscheint bei sich bietender Gelegenheit zweckmäßig.

-K -arlsru -h e , -den 8. April 1929.
Der Minister des Innern

I . -B . : Föhrenb -ach.

Beschluß.
An die Herren -Kommandanten zur Kenntnisnahme .
Heidelberg , 16 . April 1929.

Bad . Landesseuerivehr -Verband
Der Präsident Ue -berle , Branddirektor .

Auszug
ans der Württembergisch-Hohenzollernschen Feuerwchrzeitung
vom IS . April 1928 , Nr . 4 . — Mitgeteilt vom Verrvaltungsrat der

Bad . Gebäudeversicherungsanstalt .

Führerkurs für die Kommandanten der Frei « . Feuer¬
wehren des Bezirksfeuermehrverbandes Stuttgart -Amt .

In Vaihingen a . -F . wurde der 2. Teil des im Vorjahr
begonnenen Führerkurses abgehalten , und zwar mit der 2 . Hälf¬
te der Kommandanten des Bezirks . Leider waltete über -dem Kurs
ein Unstern insofern , als bei -der am 2. März erfolgten Uebungs -
fahrt mit der Autospritze in Baihingen ein schwerer Zusammen¬
stoß mit einem S .K .G .-Wagen erfolgte , der zum Glück keine Men¬
schenleben kostete, aber dafür großen Sachschaden verursachte . Die
Stimmung war infolgedessen etwas deprimiert . An dem diesjähri¬
gen Kurs nahmen teil die Führer von Bernhausen , Bonlanden .
Echterdingen , .Heumaden , Mühlhausen , Musberg , Plieningen ,
Rohr , Rohracker , Scharnhausen . -Sielmingen , Sillenbuch . Vaihin¬
gen , Waldenbuch und Za -z -enhansen . Leiter des Kurses war wieder
wie im Vorjahr Herr Oberwachtmeister Hehr von -der Berufsfeu¬
erwehr Stuttgart , welcher uns von Herrn Branddirektor Müller
in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt wurde . Hier¬
für sei ihm an dieser Stelle herzlich Dank gesagt . Desgleichen
danken wir dem Gemeinderat Vaihingen an dieser -Stelle herz -
lichst für die Ueberlassung Ser dortigen Feuerwehrgeräte zu un¬
seren Uebungen . Für den Kurs war vom Ausschuß nachstehende
Anordnung gegeben : Der Führerkurs findet statt am 21 . , 22. und
23 . März , und zwar jeweils von 8—12 Uhr vormittags und 1.30—
5 Uhr nachmittags . Am 1. Tag werden sämtliche Geräte durchge¬
nommen , am 2 . Tag neben den Geräten di« Handdrnck -Autospritze .
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Der 3. Tag ist größeren und kleineren -Angriffsübungen Vorbehal¬ten und endet mittags mit einer gemeinsamen Schlußübung. Die
theoretischen Unterweisungen über Feuer -bekämpsung, Menschen¬rettung , Behandlung und Frühjahrsprüfung der einzelnen Gerä¬te, besondere Momente bei Bränden usw . werden gleichzeitig wäh¬rend der praktischen Hebungen mit den einzelnen Geräten erteilt .Der Frühjahrskurs konnte , begünstigt von vorwiegend gutemWetter , ganz -programmäßig durchgeführt werden . Die Anordnun¬gen haberi sich als zweckmäßig erwiesen.Bei den Einzelübungen wurden nach jeder Uebung die Num¬mern gewechselt und dadurch die Teilnehmer der Reihe nach als
.Kommandoführer herangezogen, auch schloß sich jeder Uebungeine kurze Besprechung an . Das gleiche war bei Sen Angrifss -übungen , welche an verschiedenen Objekten in Baihingen undRohr durchgesührt wurden , der Fall .Die Schlußprü -sun-g fand am 23. März 1929 , 3 Uhr nachmit¬tags in Anwesenheit des Herrn Landrats Riethammer und desBorsitzenden des Verbandes , Bezirksfeuerlöschin/spektor Wörner ,statt . Zu der Prüfung hatten sich auch einige Herren Ortsvor¬
steher und verschiedene Fener -wehrkommanbanten vom vorjähri¬gen Kurs eingefunden . Außerdem waren noch anwesend die Her¬ren Bszirksfeuerlvschinspe'ktoren Wenger-Cannstadt und Ban -mann -Böülingen . Allen erschienenen Teilnehmern sei für ihreAnwesenheit und das dadurch bewiesene Interesse an unserer gu¬ten Sache hier herzlich Dank gesagt .Sämtliche Kursteilnehmer haben sich mit anerkennenswerterLust und Liebe der Sache gewidmet und so konnte es nicht fehlen ,daß die Schlußübuna in allen Teilen vorzüglich verlief und SemKursleiter und den Teilnehmern alle Ehre machte. Es muß nochbetont werden , daß es anstrengende Tage für den Kursleiter und
die Kursteilnehmer waren , aber alle haben sie burchgehalten undden Kurs tadellos zu Ende geführt. Derartige Kurse sind in jeder
Hinsicht lehrreich und bringen Einheitlichkeit in die Feuer -wehrsa-
che , es ist nur zu wünschen , daß dieselhen mit der Zeit obligato¬
risch eingeführt werden . Die Kosten des Kurses wurden vom Ver¬band bestritten .

Feuerwehr und Lichtspieltheater.
Bon Oberfeuermann -Fritz Günther , Zossen .Eine -Errungenschaft der Neuzeist das Lichtspieltheater, kommt

augenblicklich mehr denn je auch in kleineren Städten und aus
dem Lande zur -Verbreitung . In den Großstädten -zwingt -die
Errichtung immer -größerer und besser eingerichteter Theater zurAbwanderung . Die Unternehmer find gezwungen, sich ein neues
Tätigkeitsfeld zu suchen. Teils als ständige und teils als Wan¬
derkinos beglücken oder enttäuschen sie die Einwohner der von
ihnen erschlossenen Gebiete mit ihren Darbietungen . Andererseits
hoffen Saalbesitzer -durch die -Einrichtung -von Kinotheatern ihr
darniederliegenbes -Geschäft -m heben . Die Feuerwehren und ins¬
besondere die -Führer kleinstädtischer und ländlicher Wehren er¬
halten damit -die -Aufgabe , sich mit den technischen Einrichtungen
der -Kinos und den zu beachtenden gesetzlichen -Bestimmungen ver¬
traut zu machen , um Ser zweifellos diesen Betrieben anhaftenden
Gefahr gegenüber gewappnet -zu sein -und im Bedarfs -salle ihren
Ortspolizeibehörden oder den Saalbesitzern . die die -Einrichtungeines Kinos planen , mit sachverständigem Rat zur Seite zu ste¬
hen. Daß die -Feuersge -faör -der Wander- usw . -Kinos keineswegs
zu unterschätzen ist . beweisen die in letzter Zeit erfolgten Brand¬
fälle in -diesen Betrieben .

Zunächst kurz die Grundz-üae der technischen -Einrichtung des
Kinemato-graphen . -der ans der -bekannten ,Baterna magsta " her-vor-gegangen ist . Wie bei -dieser werden durchsichtige Bilder -M ' t
Hilfe einer starken Lichtanelle projiziert , d . h . -die -Lichtstrahlen —
als Lichtquelle wird wohl -jetzt meist elektrisches -Boaenlicht ver¬wendet - - werden -durch ein Linsenin-stem, den Kondensor, ans das
durchsichtige -Bild geworfen. Die davor befindliche Projektions -
linst . die einem vhoto -arauhischen Objektiv gleicht , entwirft ein um¬
gekehrtes vergrößertes Bild auf die PrvjektionsNä -'be (Leinwand) .Während nun aber bei -der Laterna maaica feststehende Bilder ,deren Träger Glasvlatten sind , vorgefnhrt werden , erfolgt mit
dem Kinematoaravhen die Vorführung beweglicher Bilder . Der
Träger dieser Bilder ist der Zelluloidfilm . Die -Bewegung der
projizierten Filmbilder kommt dadurch zustande, daß iedes ein¬
zelne Bildchen nur kurze Zeit im BiMenster stellen bleibt und
die Wetterführung des Streifens unter Unterbrechung der Licht¬
strahlen erfolgt . -Diese Unter-brecl'nnaen dauern aber nur so
kurze Zeit , daß sie dem Auge des Beschauers nicht wahrnehmbar
bleiben. Man nimmt also >n -schneller Nacheinanderfolae stehende
Bilder in sich auf . deren Figuren infolge der aneinanderrei -hen -
den Veränderungen bewegt erscheinen .

Die Gefährlichkeit des Kinos l-stat in der Hauvtssache in der
Verwendung des Zelluloidsilms . Die F ' lmmasse besteht hauvt-
sächlich aus der der Schießbaumwolle gleichenden Kollodiumwolle,der Kammer zug -e-sttzt ist . -das unter anderem die Heftigkeit der
Entflammung vermindert . Der Zelluloidfilm ist leicht entflamm¬
bar und verbrennt bei genügenden, Luftzutritt mit Heller Flamme
unter unangenehmer Rauchentwicklung . Bei ungenügendem Luft¬
zutritt und völligem Luftabschluß -erfolgt die flammenlose Zer¬
setzung, wobei lebhaft schwefelgelbe, gesundheitsschädliche und er-
plosive Ga-st er - eugt werden , Sie sich selbst unter Wasterabschlnß
n-eiterbil -den . Man hat zwar und zum Teil auch mit Erfolg »er¬
sucht . eine ickiver oder nicht entflammbare Filmmasse zu erzengen.
Für die Praris haben aber bisst Versuche bis jetzt noch nicht zueinem befrstbiaende» Ergebnis aesübrt.Di« Gefährlichkeit der Lichtspieltheater erfordert gesetzgebe - i
rische Maßnahmen , die in ihrer neuesten Fassung in den '

„Vorschriften über die Anlage nnd Einrichtung von Licht¬spieltheatern sowie für die Sicherheit bei Lichtspiel¬
vorführungen " ,erlassen am 19. Januar 1926 vom Preußischen -Minister für Volks-wohlfahrt , ihren Niederschlag gefunden Haben . Daraus dürste fürden -Feuerwehrmann die -Kenntnis folgender Bestimmungen vonWichtigkeit sein :

Die angegebenen -Vorschriften -finden -grundsätzlich auf alle
öffentlichen -Lichtspielvorsührnngen, -Vereins - und -SchullichtspieleAnwendung. Für -jedes -Lichtspieltheater muß der Polizeibehördeein verantwortlicher Inhaber namhaft gemacht werden, der wäh¬ren-) der -Vorstellung anwesend oder -durch eine geeignete Personvertreten -sein muß. Die Einholung einer besonderen Erlaubnis
zum Betriebe eines Lichtspieltheaters ist nicht -vorgeschrieben . -Mit
den Vorführungen darf aber erst -begonnen werden, nachdem die
Vaupolizeibehörde eine -Bescheinigung darüber erteilt -hat . daß-sämtliche -Räume und Einrichtungen des Theaters den -Anforde¬rungen -der -Borschristen entsprechen und die -Bildwerfer vor -
schriftsgemäß eingerichtet und aufgestellt sind sowie für ihre -sach¬gemäße Bedienung gesorgt ist. Der Erteilung -dieser Bescheinigungwird wohl in -der Regel eine -Abnahme der Anlage unter Hinzu¬ziehung her -Feuerwehr und anderer Sachverständigenvorangehen .Die -Wanderkinos benötigen ferner noch Sie vrtspolizeiliche Ge¬
nehmigung zur Ausübung ihres -Wandergewerbes . Den -mit -der
Besichtigung und Ue-berwachung -beauftragten -Beamten der Po¬
lizei , Feuerwehr , des Gewerbeaufsichtsamtes und der zuständigen
Berufsgenossen-schaf-t -muß jederzeit der Zutritt -zu allen Räumen
-des Theaters gestattet werden . In Bezug auf die -örtliche Lage
-der -Kinothe-ater sind besvn-d-ere Bestimmungen für Theater fürmehr als 2000 Personen , b >s zu 2000 Personen und -bis zu 200
Personen -vorhanden . Die -U-mfassungswände der Lichtspieltheater,
-die Wände -aller notwendigen Trepven - -Flure . Zn- und Durch¬
fahrten , -die Wände von Rauch - und Lustabzügen sowie von Ober¬
lichtern zwischen Decke und Dach müssen feuerbeständig hergestelltsein. Lediglich für -die Wände eingeschossiger Tüeater ist eine
f-euerhommende Ausführung zulässig. Flure , Treppen , Höfe,Durchfahrten und Ausgänge müssen derart bemessen und -während
-der Betriebszeit derart beleuchtet -sein , daß eine leichte, ordnungs¬
mäßige -und gefahrlose Leerung des Theaters -auf kürzestem Wege
aeivä -hr-lei -stet ist . -Die nächsten Wege zu -den Ausgängen müssen in
dem Züschauerraum. den Gängen und Treppen durch rote und gut
beleuchtete -Pfeile gekennzeichnet , die Ausgän -ae -als solche in deut¬
licher . aut lesbarer Schrift bezeichnet -sein . Die Breite -der -Flureund Ausgänge muß mindestens 2 Meter betragen. Die Gesamt-
breite der -Flure , Ausa -änae und Treppen ist so zu berechnen , daß
auf je 121 -Personen nnd darüber hinaus aus je -weitere 101 Per¬
sonen mindestens 1 Meter Breite entfällt . Bei Lichtspieltheatern,
-die nickst zu ebener Erde lieaen . -müssen mindestens 2 Trennen
vorbanden sein , die mindestens 1,28 Meter und höchstens 2 .80 Me¬
ter -breit fein sollen . Dst Türen müsten nach außen ausscblaaen"n-d dürfen k"ine Schwellen haben : sie sind bis -zu einer Breitebis zu 1 .80 Meetr znlästia. wenn der Ha -uptsl-ügel 1 Meter breit
und der feststehende -Flüaeldurch einen einzigen -Griff von innen
stickst zu öffnen ist Von -den Fenstern m" st stcki mindestens 1 Flü¬
gel von innen lestht öffnen lassen . Der Fußboden -des stnsckiauer-
ranm -'s darf nickst mehr als 12 Meter über Straßenhöhe liegen.Es müssen mindestens 2 an entaeaengesttzten Seiten liegende Ans -
g-änae vorhanden se >n . lieber dst Sitzvlatzanordnnna im Z-u-i -ü,a,nerranm ist ein Man aniznstelstn . -der der Zustimmung der
Banvoli -z -eibehörde bedarf nnd im Theater an einer -stickst sicht¬
baren Stelle aus-zuhäuaen ist. Werden im stuschauerranm dau¬
ernd Sitzplätze eingerichett. so müsste dst Sitze unverrückbar be¬
festigt sein . Bei nur gelegentlicher PnMellung ist « in Reihenab¬
stand von 1 Meter inne-zuhalten Dst Stühle -oder -Bänke -sind -dann
>n den einzelnen Re '-lstn so miteinander zu verbinden, daß ste
während des Gebraucks nicht verschoben werden können . -Ssth -
vlätze sind nur in Theatern unter WO Vertonen zulässig . Die
estktrtsche Bestncbtnn-g ist nach den Vorschriften -des Verbandes
deutscher Elektrotechniker einznricksten . Sie ist vor der Fn -ae-
braucbngbme nnd -dann alljährlich einmal von einem vom Reaie -' nngs 'iräsidenten anerkannte « Sachverständigen zu untersuchen,nie Anlage muß so bstchgsst, , sein , -daß -bei einem Brande -des
Bisstwerierraumes die Restuchtnuasanlaae des stn -schanerraumes
nicht gefährdet werden kann. Außer der Hanvtbelenckstung muß
" in - non ihr unabhängige Notbeleuchtung vorhanden -sein , die
guck, beim vollständigen Verlagen -der Hanvtbestnchtnna das stu -
reckstfinden ermöglicht. In Lichtsvieltbeatern mit über 000 Per¬
sonen darf zur Notbeleuchtung nur elektrisches Licht verwendet
werden , während in Theatern -bis zu 000 Vertonen auch Hst Ver¬
wendung von Gasbeleuchtung, wenn zur Hanotbestuchtuna Gas¬
licht verwendet wird , und von Rühöl und Kerzenlamven zulässig
st't . Dst Erwärmung -der Lichtsvieltheater kann durch Sammel¬
nder Ofenheizung erfolgen. Bei letzterer wüsten die Oeieu mit
unverrückbar befestigten und nnner -breunbaren Schutzmäntelnuma-'h-n sein . Auf Grund des 8 30 der Vorschriften können für

dst Wasserversorgung, dst Feuerlösch- und Feuermeldeeinrichtnng» ud die Stellung einer Feuerwache besondere ortsvolizeilickst Vnr -
' ckiristeu erlassen -werden. Es ist »erboten , in -den z-u einem Licht-
loicltbeater gehörten Räumen . Vorräumen . Gänsen usw . zu rau¬
chen . brennende Zigarren . Zigaretten oder Pieiien mstzu-bri-naen ,stwic Zigarren , Zigaretten oder Tabak stilznbteten oder zu ver¬zinsen . We -ter ist -das Ssthenbleiben der stuschauer sowst die
Anfstellnna von Tischen . Ränken oder Stühlen in den Gängen
d°s Zuschauerraumes unstatthaft . Für die Durchführung die-ier
Verbote , aus bst durch Anickiläae in aennaender Zahl hinznme'stn
ist . hat der Inhaber oder ein Stellvertreter au sorgen . SämtlicheTüren , Flure , Ausgänge , Treppen und Durchfahrten, die zur



Leerung des Theaters dienen , müssen mährend der ganzen Be¬
triebszeit für den Verkehr freigehalten und vorschriftsmäßig be¬
leuchtet sein . Ein wesentlicher Teil des Lichtspieltheaters ist der
Bildwerserraum , dessen Bauart und Einrichtung in den Vorschrif¬
ten eine besonders eingehende Regelung gefunden haben . Er muß
feuerbeständige Wände, die mindestens einen Stein stark oder in
einer gleichwertigen standhaften Bauart ausgeführt sind, und eine
ebensolche Decke haben . Außer den Schau- und Bildöfsnungen
darf keine Verbindung mit dem Anschauerraum bestehen . Die
Schauöffnungs dürfen höchstens 350 Quadratzentimeter groß sein,
die Bildöffnung nicht größer , als es der Strahlenöurchgang erfor¬
dert . Beide Oefsnungen sind mit festverlegtenGlasscheiben von min¬
destens 5 Millimeter Stärke rauchdicht abzuschlietzen . Außerdem
find die Oefsnungen mit einem mindestens 2 Millimeter starken
Eisenschieber auszurüsten , der in Führungen läuft , sicher und leicht
gangbar sich im Falle eines Brandes augenblicklich selbsttätig
schließt und von Hand bedienbar ist . Bildwerserräume mit einem
Bildwerfer müssen bei einer kleinsten Längenabmessung von 2 Me¬
tern eine Grundfläche von mindestens 6 Quadratmetern haben und
mindestens 2,80 Meter hoch sein . Aus dem Raum muß ein Weg
unmittelbar ins Freie führen und so gelegen sein , daß die Aus¬
gänge des Zuschauerraumes bei einem Brande nicht gefährdet
werden . Die Türen des Bildwerferraumes müssen feuerhem-
menö, nach außen ausschlagend und selbsttätig zufallend Hergest-ellt
sein . Die elektrischen Anlagen im Bildwerferraum sind auch ans
die für den Betrieb unbedingt notwendigen zu beschränken und
ebenfalls nach den Vorschriften des Verbandes 'deutscher Elektro¬
techniker auszuführen . Sie bedürfen vor Inbetriebsetzung und
sodann alljährlich der Prüfung durch einen anerkannten Sachver¬
ständigen . Die gesamte elektrische Anlage des Bildwerferraumes
muß auch von einer außerhalb aelegenenen Stelle ans ausqeschal-
tet werden können. Befindet sich ein Schalter zur Bedienung der
Beleuchtung des Zuschauerraumes im Bildwerserraum , so mutz
ein Teil der Beleuchtung auch vom Zuschauerraum aus einschalt-
bar und so beschaffen sein , daß er auck Lei völliger Zerstörung des
Bildwerferraumes in Tätigkeit bleibt . Zur Heizung sind nur
Oefen zulässig , deren Fenerösfnunaen außerhalb des Raumes
liegen . Fm Bildwerserraum darf höchstens der Tagesbedarf an
Filmen a»Bewahrt werden. Die Filmrollen mit Ausnahme je
einer , die sich aus dem Bildwerfer und der Umloulvorrichtung be¬
finden dürfen , müssen in einem besonderen Behälter unieraebracht
sein, der in einer möglichst großen Entfernung vom Bildwerfer
und in mindestens einem Meter Höbe über dem Fuß¬
boden anzubringen ist . Der Filmbehälter soll grundsätzlich aus
Hartholz heraestellt sein . Er ist durch senkrechte Wände in Fächer
einzuteilen , die je eine Filmrolle aufnehmen . Festes Fach ist .für
sich durch einen in senkrechter Richtung beweglichen Schieber ab-
zuschlwßen , der in Nuten läuft , durch sein eigenes Gewicht her-
untersällt . dicht schließt und nicht herausnehmbar ist . Der Tisch
des Bildwerfers muß aus uuver 'Krennljch«>-m Stoff heraestellt sein
und an geeigneter Stelle einen Metallbehälter zum Ablegen ge¬
brauchter Kohlenstücke haben , stellen Boden mit Sand bedeckt sein
muß. Als Feuerlttschgeräi ist neben dem Bildwerfer ein mit min¬
destens 8 bis 10 Lftern Wasser gefüllter Eimer und eine impräg¬
nierte . schwer entflammbare D - cke sFeuerschußdecke ) oder ein nas¬
ser Scheuerlappen bereit zu halten . D >e Bedienung des Bildwer¬
fers darf nur durch einen w-vrMen Vorführer erfolgen , der sein
Prüfunqszeugnis den Revisionsbeamten jederzeit aus Verlangen
vorzulegen bat - Er ist für die Befolgung der Bestimmungen über
die Aufbewahrung der Filme und d -e Einrichtung des Bilstw - r-
serraumes verantwortlich . Fm Bilst 'uerferraum darf natürlich
nicht geraucht werden, ebenfalls ist das Betreten des Raumes stni-ch
Unbefugte sowie das Dulden derartiger Betuche verboten . Ein
Abdruck der Betriebsvorschriften muß an den Türen zum BUst -
werferrgnm deutlich lesbar ausgebänat werden An dieser Stelle
sei erwäbnt . daß - r« « i- fsgch als Ertast des Bildwerferraum - s im
Zuschguerranm zur Aufstellung kommenden eisernen Kabinen
gar keinen Sinn haben. Denn d «e heim Verbrennen non Filmen
entstehenden nnaünstwrn Verhältnisse bezüglich Druck und Man¬
gel an Sanerstoss können üb stabe « Mel webr ausniirk -g als
»nenn der Apparat frei in» Raum stellt. Besondere Ngrschriswlg
belassen sich M ' t der Anslnbrnng des Kanlveiwebguses des NUd-
Iversers und den» Schnst des Resriellslilms . Die lelltereg sollen
»inter Bernckst '-llt 'gngg der ballen Wärmegrade iw Nildsenller nach
Mögs ' chte ' l nerll'ndern . dan der im Annarat besindl ' che Filmstrei¬
fen zur Entzüiidnrw kämmt. So mnß das Fenster des Bildwer¬
fers eine non Hand bedienbare Allblenduna Ed eine Schnllnor-
richtnna beststen . die einen selbsttätigen Abschluß bewirkt sobald
d>e La nsgeichw «nd 'akeit des F ' lnis so gering wird da st feige Ent¬
zündung tm oder gm RUdseuster möglich ist . Beim Reisten oder
selllerbglleg Lausen dürfen Filmt -Kl» mit d-m Lawoengebanse
n ' cht in Berührung kommen . DM einschsäoiae Fndustrie ist natür¬
lich bemüht , die von ihnen hergestellt-m NUdm -erler den Nors-brit -
te„ entsprechend nnd darüber lüngns so berznstellen. hast die Ent¬
flammung des Films im Bildmerler bei or-dguimsmäß ' aer N --
diennna nnh B-erweindnna einwandfreier Film - säst nnmöalich
ist Als Liibtauelle für den Bildwerfer ist arnndlälllich eleklr ' iches
Licht zu verwende» Nur in besonderen Fällen und unter Beach¬
tung besonderer Vorschriften kann stie Bgnnoltzei hie Verwen¬
dung anderer Lichtanellen tkiglfsMU I' lw . i gestatten . Ansnallwan
oder Milderungen van einzelnen Bestimmungen dieser Vorschrif¬
ten kann im Einrelsglle und nach Anhörung der RaunnN^ j „ nd
des GemerbeanssichtKgmtes der Regiernngsnrgsident zniall-n Ve-
sond-re Erleichternnaen sind nnr für Wgvder - und Vereinsamst-
s««i » m dann vorgesehen , wenn den Bestimmungen entknrgmstnde
Ritd 'nerserräume - n sglm- n Zewecken nicht vorhanden llnü und
die Einrichtung solcher Räume wegen des nur unregelmäßig auf¬

tretenden Bedürfnisses zu unbilligen Härten führen würde . Vor¬
aussetzung ist, daß nur Bildwerfer verwendet werden, die von
'der beim Ministerium für Bolkswohlsahrt errichteten Prüfungs¬
stelle besonders geprüft sind. So kann bei Verwendung eines
Bildwerfers der Klasse F aus den Bildwerserraum verzichtet wer¬
den , wenn der Bildwerfer im Freien ausgestellt wird und die
Lichtstrahlen durch ein Fenster oder eine Tür , die als Rückzugs¬
weg nicht in Frage kommt , auf die Bildwand im Zuschauerraum
geworfen wird . Bei Verwendung eines Bildwerfers der Klasse L
kann auch ausdenBildioerferraum verzichtet werden DieGewährung
der Erleichterung ist davon abhängig gemacht , daß für die Auf¬
stellung des Bildwerfers der jeweils günstigste Platz, z . V . im
Nebenraum oder auf einer Galerie , gewählt wird, der möglichst
außer Sicht und nicht in der Nähe der Zuschauer sowie derartig
liegen soll , daß die Rückzugsw-eqe weder beengt noch gefährdet
werden. Außerdem müssen die Filmbehälter stets vorschriftsmä¬
ßig beschaffen und außerhalb des Zuschauerraums ausgestellt sein .
Sie dürfen sich niemals im Bereiche der Rückzugswege befinden.
Das Umrollen und das Herausnehmen -er Bildstreiseu aus den
Trommeln darf nicht im Zuschauerraum erfolgen . Für die Bild¬
werfer der Klasse 0 kommen die gleichen Erleichterungen wie Lei
Klasse L in Frage . Beträgt bei Verwendung eines Bildwerfers
der Klasse >0 die Zahl der zugelassenen Zuschauer nicht mehr als
50 , so finden die Bestimmungen der Vorschriften mit wenigen
Ausnahmen überhaupt keine Anwendung. Die Zugehörigkeit ei¬
nes geprüften Bildwerfers zu einer der angeführten Klassen geht
aus der vorzulegenden Zulassungsbssche 'iniguua hervor . In der
Hauptsache handelt es «sich wohl um besonders sicher gebaute und
nicht für allzugrotze Leistungen berechnete Apparate . Als Licht¬
quelle kommen meist hochherzige elektrische Glühlampen in Be¬
tracht . Zum Schluß sind noch besondere Erleichterungen und Be¬
triebsvorschriften für Schullichtfpiele angeführt .

Die vorstehenden mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergege¬
benen Vorschriften sind in allen Regierungsbezirken des Freistaa¬
tes Preußens als Polzeiordnungen in Geltung gesetzt. U-ebertre -
tungen der Vorschriften sind mit Geldstrafe bis zu 160 .— RMk
oder mit Haft bedroht.

Fn der Praxis kommt die Feuerwehr bezw . ihr Führer mit
den Lichtspieltheatern in der Hauptsache wohl bei folgenden 'Tä¬
tigkeiten in Berührung :

1 . als von der Baupolizeibehörde zu Abnahmen oder Kon¬
trollen hinzugezogener Sachverständiger,

2. als Feuerwache,
3. bei Bekämpfung eines ausgebrochenen Feuers .

(Fortsetzung folgt.)

Ser Vmd der Kipfel- ml» SlaninWrik
in WikMillv , m, 13. Avril MS.

' ß
(Ein eigentümlicher Brandsall .)

Am 13. April morgens gegen 3 .30 Uhr wurde der patrouillie¬
rende Schutzmannsvosten auf einen Hellen Feuerschein aufmerk-
sal . Er lief 'so rasch er konnte , um die Ursache des Feuerscheines
sestzustellen und fand schließlich den etwa 23 Meter langen Mit¬
telbau der Flach ' schen Staniol - und Kapselfabrik an der Aarstraße
vollständig in Flammen stehend vor . Er weckte den Wächter , den
er schlafend vorgefunden hatte und alarmierte hierauf vom Pfört -
nerhaus aus telephonisch die Feuerwehr .

Diese rückte sofort mit einem aus 8 automobilen Fahrzeugen
bestehenden und komplett besetzten Köschzuq an und versuchte das
Feuer , das inzwischen einen dem eigentlichen Brandherde gegen¬
überliegenden, etwa 50 Meter langen Fachwerksbau. in dem sich
die Spritzerei befand, erfaßt hatte , mit 3 großen und 3 Normal -
rohren von Automobilspritze und Hydranten abzuriegeln . Gleich¬
zeitig gab der Führer des Löschzuges Brandiuspektor Diel , den
Befehl ,/Großieuer " nach der Hauptfeuerwache melden zu lassen .
Die ersehnte Unterstützung blieb jedoch aus , weil inzwischen von
drei ganz verschiedenen Stellen aus , nnd zwar in entgegengesetz¬
ter Richtung weitere Feuermeldungen in der Hanvifeuerwache
eingcgangen waren . Zu dielen Stellen mußten der Ausrückeord-
nung gemäß , je ein aus 2 Fahrzeugen bestehender Löschzug, be¬
setzt mit Mannschaften der Weckerlinien , abrücken . Alle diele drei
Fälle waren Falschmeldungen, so daß die beiden Löschzüge erst
mit i - stiniöiqer Verspätung an der Brandstelle anlangten . Dort
hatte fick das Feuer trotz der getroffene» Maßnahmen weiter nach
einem dreistöckigen Bau . der als Lager diente , an dem sich «eine
Autogarage sin derselben waren in jener Nacht gegen 11 Kraft¬
fahrzeuge unterstellt ) auschloß . Die Gefahr war also für die
Nachbarschaft — nach dieser Seite hin , sehr groß . Nachdem die
beiden Reseroclöschzüge und der von der Feuerwache II im Stadt¬
teil Biebrich entsandte Löschzug eingesetzt waren , gelang es unter
Verwendung von 5 Rohren von 75 mw und 16 Rohren von
52 pim Schläuchen , die von drei automobilen Spritzen und von
mehreren «Hydranten gesveist worben waren , das Feuer , das in¬
folge der vorhandenen offenen Lack - und Terpentinvorräte rasche
Ausbreitung gesunden hatte , von den übrigen Gebäuden vollstän¬
dig abzuriegeln und bald daraus gänzlich zu erdrücken .

Der südliche Bau und die Aluminiumabteilunq an der Aar¬
straße konnten dadurch erhalten werden, wenngleich von ersterem
ein Teil des Daches angebrannt ist .

Beim Vorgehen im Innern der in Flammen stehenden Ge-
. bände fanden die Lö 'chtruvvs alle eisernen Berbindungstüren

offenstehend vor, die sonst stets geschlossen gehalten wurden,- ein
Beweis , daß hier Absicht Vorgelegen hatte. Die Annahme, daß
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man es hier mit böswilliger Brandstiftung zu tun hat, nimmt
immer mehr greifbare Form an , denn der schlafende Wächter, die
drei Falsch -Meldungen , die anscheinend bezwecken sollten, die
Wehr in ihrer Schlagfertigkeit zu beeinträchtigen und schließlich
die offen -stehenden eisernen Brandschutztüren lassen auf organi¬
sierte, zum mindesten aber wohlvorbereite-te Maßnahmen schlie¬
ßen . Die polizeiliche Untersuchung wird ja weiteres ergeben.Der durch das Feuer — weniger durch -Lüschwasser — ange¬
richtete Schaden ist sehr groß, zum größten Teil jedoch durch Ver¬
sicherungen gedeckt . St .

Kreisbrarrd direkter Leopold Piehl
Trebnitz i . Schl, -

s
-

Den, Teilnehmern am 20. Deutschen Feuerwehrtag in Bres¬
lau dürste der Name des weit über die Grenzen seiner schlesischen
Heimat hinaus bekannten Kameraden Pie hl , noch in guter
Erinnerung geblieben sein . ^Vergleiche den Bericht : „Vom Deut¬
schen Feuerwehrtag und Schlesiens Freiw . Feuerwehren .

"
) War

er es doch , der durch rastlose Tätigkeit innerhalb 20 Jahren 62
Freiw . Feuerwehren ins Leben gerufen , organisiert , aus -gebildetund von diesen auch, gelegentlich der Breslauer Tagung eine An¬
zahl in mustergiltiger Weise vorgef -ü-hrt hat . Sie bilden mit die
Grenzwacht im Osten!

Am 24. März ds . Js . ist nun unser geliebter Kamerad L . Piehl
infolge eines Unfalles plötzlich verschieden !

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Trauerbotschaft nicht
nur bei allen schlesischen , sondern auch bei anderen deutschen Freiw .
Feuerwehren , die den Verstorbenen geehrt und geachtet hatten.
Tiefbetranert von feiner Famile , von der Wehr und Einwohner¬
schaft in Trebnitz , als auch von den gesamten Freiw . Feuerwehren
Schlesiens, die in dem Verstorbenen einen eifrigen Förderer des
freiwilligen Feuerlöschwesens verlieren , wurde der so jäh aus
dem Leben Gerissene am 38 . März unter zahlreicher Beteiligung
zur ewigen Ruhe bestattet.
Piehl sollte im Jahre 1926 die Leitung der vom Schles . Pro -vtn-
zial -F -euerwehr -Verband in Trebnitz zu eröffnenden Feuerwehr¬
schule übernehmen eine Aufgabe, -ivie sie keinem Besseren hätte
zusallen und wie sie kein Zweiter hätte besser erfüllen können.
Schrieb er uns doch noch 5 Tage vor seinem Tode : „Ich rüste
für 1626 !"

Nun ist der rührige allgemein beliebte Kamerad Piehl nicht
mehr ! Piehl war freiwilliger Feuerwehrmann mit Leib und
Seele , dabei kein Streber : bescheiden Hielt er sich stets im Hinter¬
grund und arbeitete still und unverdrossen. Seine Familie hatte
nichts von ihm , denn seine ganze freie Zeit , die ihm sein Amt als
Sparkassenrendant in Treibnitz ließ , widmete er dem Ausbau der
-Frew . Feuerwehren seines Kreises.

Auch wir verlieren an Piehl einen treuen Kameraden , dem
wir zusammen mit den Schlesischen Kameraden, ein treues Anden¬
ken bewahren werden. , St .

Aus «len baMsehen pcuekwehren
Schiltach . Im Bürger-saale des Rathauses hatte am Sonn¬

tag , den 7 . April die Freiw . Feuerwehr Schiltach ihre 45 . ordent¬
liche Generalversammlung , zu der die Mitglieder zahlreich erschie¬
nen waren . Die Begrüßungsworte des Kommandanten , Herrn
Koch , galten auch dem -Ehrenko -mmandanten , Herrn Bürgermei¬
ster Wo-lpert , der es sich nicht nehmen läßt , bei wichtigen Anlässen
der Wehr mit Rat und Tat beiseite zu stehen . Das Andenkerl
der im Laufe des Geschäftsjahres verstorbenen Kameraden ehr¬
ten die Erschienenen durch Erheben von den Plätzen . Der Tä¬
tigkeitsbericht, vom Kommandanten , an Stelle des erkrankten
Adjutanten , vorgetragen , gab ein -übersichtliches Bild von den
Geschehnissen und der Arbeit in der Wehr . Alarmierungen fanden
im vergangenen Jahr glücklicherweise nur zwei statt, bei denen
die Wehr aber nur einmal in Tätigkeit zu treten brauchte. Der
altbewährte Zahlmeister der Wehr . Herr Heinzmann , erstattete
den Kassenbericht und es konnte ihm für seine treue Arbeit Dank
und Entlastung erteilt werden. Die Kassenverhältnisse haben sich
im letzten Jahr ein wenig gebessert. Ein weiterer Punkt der
Tagesordnung befaßte sich mit der Einteilung eines Walöbrand -
kommandos. Die aus der Mitte der Versammlung heraus gege¬
benen Vorschläge -werden vom Berwaltungsrat bestmöglichst -ver¬
wendet werden . Als Tagungsort für den Kreisdelegiertentag ist
für 1626 Schiltach bestimmt worden . Jedenfalls im Juni werden
sich die Abgeordneten des 6. Kreises in Schiltach znsammensinden,
um -über -die Belange der Feuerwe -Hriache zu -verhandeln und zu
beraten . Die Schiltacher Wehr wird bei dieser Gelegenheit nicht
versäumen , durch einige Hebungen -den Gästen zu zeigen, wie sie
zu arbeiten versteht. Die satzunqsgemäßcn Neuwahlen , sonst ein
schwieriger Punkt bei Generalversammlungen, , waren balderledi -gt .
Die Wehrleute -wählten ihre erprobten Führer wieder . Aende -
rungen -gab es nur bei der Hndrantenmaunschaft. die an Stelle des
wegen vorgeschrittenen Alters zurückgetretenen Obmannes , Sta -öt-
rechner Lehmann, als solchen Lammwirt Buhler wählte. Für
diesen , als bisherigen Zugführer , wurde Kaufmann -Stählin be¬
stimmt. Herr Bürgermeister Wolpert beglückwünschte die Wehr
zu dem Ergebnis der Wahl, das -der beste Beweis dafür sei . daß
die Wehr -auch im kommenden Jahr unentwegt und treu mit ihren
Führern zusammenarbeiten werde . Nachdem unter Wünsche und
Anträge nichts vorgebracht werden konnte , schloß der Komman¬
dant die Versammlung . Später traf man sich zum Wahlschoppcn
im Gasthaus „zum Lamm".

Bernau. Kommandant -Spitz , der rührige Feuerwehrführer ,
.-begrüßte am Sonntag , den 7. April , abends , seine Kameraden von
der Freiw . -Feuerwehr Jnnerlehen -Riggenbach , die fast vollzäh¬
lig im „Adler" -zur Generalversammlung -sich eingesunden hatten .
Unter -den -Erschienenen war auch der Ehrenoffizier Bürgermei¬
ster Bregger zu sehen . Adjutant Böhler verwaltet zugleich das
Schriftführeramt . Er verlas den Tätigkeitsbericht. Einmal mußte
die Feuerwehr -im vergangenen Jahre in Tätigkeit -treten , -als
das sog . „Protz'sche" Anwesen durch Blitzschlag ein Raub der
Flammen wurde. Mit großer -Genugtuung nahm die -Versamm¬
lung die Teilnahme des Kommandanten am Fü -Hrerckurs in
Karlsruhe auf. Mit großer -Emsigkeit und Gewissenhaftigkeit Hatte
Kassier I . Böhler für die -Finanzen der Wehr Sorge getragen .
Einige innere Bereinsangelegenheiten fanden ihre rasche und zu¬
friedenstellende Lösung. Für die notwendige Gemütlichkeit sorgte
die Musikkapelle Bregger durch ihre gern gehörten und exakt ge¬
spielten iMusikwe-isen. -Ein Gesan-gsqu-artett des „Liederkr-anzes "
gab einige Lieder zum Besten. Adjutant Böhler sprach in herzli¬
chen Worten zum Schluß den Dank aus und forderte auf zum
treuen Weiterschaffen nach -der Parole : -Einer für alle und alle für
einen . Einstimmig wurde die Teilnahme am Jubelfeste der Feu¬
erwehr in Kirchzarten beschlossen.

verschiedenes
Normung der Atmnngsgeräte. Im Deutschen Normenaus¬

schuß wurde unter großer Beteiligung der in Betracht kommen¬
den Kreise ein Arbeitsausschuß -zur Normung der Atmun -qs-geräte
gegründet . Sitz und Anschrist dieses Ausschusses ist : Ausschuß für
Atmungsgeräte , Berlin NW 7, Dorotheenstr . 47. Zum Obmann
wurde Herr Professor Dr .-Jn -g . Karl Ouaseb-art gewählt , als
stellvertretender Obmann Herr Baurat Dipl :-Jng . Lindner .

-Es wurden 4 Arbeitsgruppen -gebildet, und z-iv-ar : Gruppe 1
Sauepstofflaschen : -Gru -vpe 2a Kreis -lauf- und -Wiederbelebunas -
geräte : Gruppe 2d -Filtergeräte : Gruppe 8 Lu-ftfahrt-geräte . Die
Arbeitsgruppen -setzen sich zusammen aus Vertretern der Herstel¬
ler . b-es Bergbaues , der -Feuerwehr , der Reichswehr, der Luftfahrt ,des Germanischen Lloyd und -anderen Verbrauchern. Die ersten
-Sitzungen sind für Ende April vorgesehen. Die -Entwürfe werden
mit einer -Einspruchsfrist von 8 Wochen zur Kritik veröffentlicht.

Jungmänner verstärkt - re Feuerwehren !
Es werden -Klagen darüber -geführt , -daß der junge Nachwuchs

der Feuerwehren von Jahr zu Jahr a-bni -mmt. Wenn aber der
Feuerwehr -die Schlagfertigkeit und Schnelligkeit erhalten werden
-soll, -dann darf -der -junge , vor -allem aber der boden -ständige -Nach¬
wuchs in der -Wehr nicht fehlen. In die -Wehr gehören vornehm
lich die , die selbst ein Interesse -an der -Erhaltung und an dem
Schutz ihres -Besitzes haben sollten. Das sind vornehmlich die -jun¬
gen Handwerker , Geschäftsleute, aber auch die -Sühne der Haus¬
besitzer. Das -schließt aber -keineswegs aus , daß auch die übrigen
Jungmänner ihr -Interesse an der -Erhaltung einer starken -Wehr
bekunden sollten . Der Dienst in der Freiw . Feuerwehr ist Dienst
an der Gemeinde und deren Bewohnern . Pflicht eines jeden müß¬
te es -daher sein , -sich diesem Dienst nicht -zu entziehen. -Und -wenn
das der -alte, gute -Stamm unserer -Wehren -fertig -gebrachtLat und
noch fertig bringt , -diesen schweren , verantwortlichen Dienst -am
Allgemeinwohl mit Freude und Geivissenhastigkeit zu -versehen,
dann -darf die Jugend , dann dürfen unsere Jung -männer -nicht z-u-
r-ück-stehen . Die Altmannschaft muß . wie in -jeder Bereinigung ,
so -auch besonders bei der Feuerwehr , mit -jungem, frischem und
beweglichem Nachwuchs gestärkt und ergänzt -werden . Jungmän¬
ner , schließt die Reihen ! Tretet den Freiw . -Feuerwehren bei !

Feuerivehr -Führerkurse für Löschmannschaften «n-
Freiw . Fenerwehren unter 5V Mann .

Wertheim . Die letzten Füyrerkurfe -im ' Kreisfeuerwehrver¬
band Mosbach , fanden aw Montag , den 8. April , in Tauberb -i-
schofs -heim und am Montag , den 15 . April in Wertheim statt. Die
Gruppenleitung lag in -Händen des Kreisvorsitzenden Herrn Hahn
die technische Leitung in Händen des Herrn Roos , Adjutant der
Freiw . Feuerwehr Wertheim, welcher beide Kurse in leicht faß¬
licher aber strammer Weise kommandierte. Die Abteilungen der
Freiw . Feuerwehren beider Städte führten die Hebungen den
-Löschmannschaften , in der bekannten musterhaften Haltung -vor ,
jedoch die Löschmannschaften gaben sich alle Mühe , die Hebungen
so gut wie es ging den Freiwilligen nach-zumachen. Die Geräte¬
übungen dauerten den ganzen Vormittag . Am Nachmittag fand
dann noch ein Angriff , mit einem aus den Löschmannschaften zu¬
sammengestellten Löschzu -g statt , welcher als gut durchgeführt er¬
wähnt werden kann. Hieran anschließend hielt der techn. Leiter ,
Herr Roos , den -mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag
„Brandbekämpfung und Wasserversorgung"

. Zum Schluß sprachen
die Herren Landräte Vescnbeckh in Tauberbischo -fs-hcim und Dr .
Bechtold in Wertheim den Dank den Teilnehmern für ihr voll¬
zähliges Erscheinen aus und gaben dem Wunsche Ausdruck, die
Kursteilnehmer sollten das (Gelernte und Gehörte nicht mehr ver¬
gessen und hofften , daß die Kurse dazu führen mögen , daß in bei¬
den Amtsbezirken, der Gedanke an die Gründung -von -Freiw .
Feuerivehren immer festeren Fuß fassen möge .



Paterrtsch au
von Dtvl .-Jng , Hans Wolfs Patentanwalt . Berlin SW . 38

Alexandrinenstrabe 1 .
Patentanmeldungen .

81a, 19 . 95 266 . Hanseatische Apparatebau -Gesellschaft vom.L . von Bremen K Co . m . b . H ., Kiel , Werk Belvedere , und Deut¬
sche Gasglüh licht -Auer -iGesellschaft m . b . H ., Berlin O 17, Rothe r -
itraße 18 IS. Wiederfüllbare Lustreinigungspatr -one für At¬
mungsgeräte und Raumlnsterneuerngsanlagen . 17. 11 . 38.

Erteilte Patente .
81a , IS . 475 308 . Deutsche Gasglühlicht -Auer -Gesellschaftin . b . H ., Berlin O 17, Rotherstr . 16—IS. Verfahren zur Verbin¬

dung von Double -Stoffen , insbes . bei der Gasmaskenherstellunq .17. 8. 37. D . 53 .260.
Gebrauchsmuster .

61a. 1068 078. Niederrheinische Eisenhütte urid Maschinen¬
fabrik Akt .-Ges ., Dülken , Rhld . Kraftwagen zum Transport von
Schanmlöschgeräten und schaumerzeugenden Stoffen . 4 . 3 . 29.N . 28 200 .

81a. 1066161 . Dr .-Jng . Alexander Bernhard Dräger , Lübeck, l
Moislinger Allee 53. Vorrichtung zur Erneuerung der Atmungs¬
luft in geschlossenen Räumen . 6 . 12. 27. D . 51184 .61a . 1 066 231 . Ernst Severloh , Köln -Ehrenfeld , Rotehaus -
straße 5 . Feuerlöschautomat . 8 . 12. 28. S . 71 783 .

61a . 1066 413 . Internationale Feuerlöscher -Gesellschaft m.b . H . , Berlin -Charlottenburg , Guerickestr . 2,1 . Ucberdrucksicherung .14 . 9 . 27 . I . ,28 448 .
61a. 1 066 940 . Firma E . C . Flader , JiMtadt . .Zusatzküh¬

lung für vorn angebaute Hochdruckpumpen bei Automobilspritzen .
29 . 8 . 28 . F . 58 097 .

61a . 1067 341 . Eoncordia , E . A. G . , Dortmund . Münster -
stratze 281 . Fenerlöschanlage für Kinovorführräume . 23. 2 . 29.E . 21145 .

61a . 1067 484 . Deutsche Feuerlöscher -Bauanstalt Wintrich
u . Co ., Bensheim , Hessen. Herausnehm - und zerlegbare Vorrich¬
tung zum Svriken nach allen Richtungen . 16 . 2. 29. D . 54 037 .61a . 1067 617 . Drägerwerk , Heinr . und Beruh . Dräaer ,Lübeck, Moislinger Allee »3 . Nasenklammer für Atmunqsgerät « .
30 . 10 . 38. . D . 63 296 .

61a . 1067 618 . Drägerwerk , Heinr . und Beruh . Dräger ,Lübeck, Moislinaer Allee 53. Nafenklammer für Atmunqsgeräte .
30 . 10 . 38 . D . 63 294 .

' ' "
61a . 1067 778 . Thomas Lewawdowski, Berlin -Lichtenberg,

Lchestelstr . 6 . Hängeleiter . 28. 2 . 29 . L . 68 279 .
61a. 1 069 326 . Rudolf Hoepner , Berlin S 42 , Luisenufer 7 .

Gerät zum Herablassen von Lasten und Personen aus großen
Höhen , insbel . zur Rettung aus Feuersaesahr . 16 . 8. 27 . H . 117 477 .61a . >1069 905 . Divl .-Jng . Harry Sanvcur , Hannover . Bö -
äekerstraße l 0 . Feuerlüschvorrichtung . >26 . 11 . 27 . S . 67 406 .

6ta . 1 070 .312. Franz Obergfcher , Salzburg , Oesterr ., Wertr . :Pat . -Anwälte Di .pl .-Jna . M . Singelmann . Berlin SW . 48 . und
Dipl .-Jng . F . C . Boetticher . Görlitz . Ejektor zum Entlüften der
Kreiselpumpe von Feuerlöickiahraengen . 16. 3 . 29 . O . 17 470 .

61a. 1 068 641 . Excelsior FeuerMchqeräte A .-G . , Berlin
9iW 7, Neue Wilhelmstraße 12 14 . und Hans Burmeister , Ber¬
lin W 50, Augsburger Straße 64 . Vorrichtung zur Verteilung
von Schaum für FeuerMchzwecke . 25. 9 . 26. E . R043 .

61a. 10WtM . Deutsche PnrvtechnC 'be Fabriken Akt.-Ges.,Berlin W 50 . Kurfürstendamm 229 , und Minimax Akt .-Ges . . Ber¬
lin NW 7 . Neue Wllbelmstr . 12 - 14 . Apparat zum Zerstäuben
von Flüssigkeiten für Feuerlölsch- und andere Zwecke. 13. 9. 26.T . 28 897 .

61a. 1 1« >. Jnhabad -Gelellschaft m . b . H . . Berlin NW 6,Karlstr . 19« . Jnitialaündunq für sauerstoffab,gebende Chemika¬
lien . 8 . 5 . M . I . 29 262 .

61a . 1 069176 . Komet -Kompaanie für Optik , Mechanik und
Elektro -Technik G . m . b . H . . Berltn -Charlottenburg , Guerickestr .
19 Svritzrohr für Kohlensäureschncelvfchapparate . 24. 12 . 28. K .
122 059.

Oermlnkalenckep.
Für nachstehende Termine wollen swenigftens in den Kreisen »

keine weiteren Feste sestgelegt werben .
1929 . 29 . Mai . : SOjähriges Stistungsfest mit Fahnenweihe der

Freiw . Feuerwehr Weiher .
1929 . 29 . und 21 . Mai : Singe » bei Pforzheim , Gründungsfest .l929 . 29 . Mai : 69iähriges Stiftungsfest der Freiw . Feuerwehr

Kappel am Rhein , Amt Lahr, verbunden mit der Dekorie¬
rung für 40- , 25- und 20jährige Dienstzeit .t929. 2 . Juni : 89jähriges Stiftungsfest verbunden mit Auszeich¬
nung für 20- . 25- , 40- und 60jährige Dienstzeit der Freiw .
Feuerwehr Kippenheim.

>929 . 2 . Juni : Gründungsfeier der Freiw . Feuerwehr Ellmen¬
dingen lAmt Pforzheims .

1929 . 8. und 9. Juni : 7Sjähriges Bestehen der Freiw . Fenerivehr
Ueberlingen a . R .

1929 . 9 . Juni : Kreisausschustsitzung des 9 . Badischen Kreisfeuer¬
wehrverbandes , verbunden mit Bannerweihe und 39iäbr.
Stiftungsfest der Freiw . Feuerwehr Lantenbach a . d . B .

1929 : IS. . 16 . und 17. Juni : 69f8hriges Stiftungsfest mit Fah¬

nenweihe der Freiw . Fenerivehr Kirchzarten.1929 . 16. Juni : Slljähriges Stiftungsfest der Freiw . Feuerwehr
Ubstabt .

1929 . 16. Juni : 2Sjiihriges Stiftungsfest » verbunden mit Ans
Zeichnung für 20- und 25jährige Dienstzeit ,der Freiw .
Feuerwehr Hofweier .

1929. 16. Juni : 29jähr. Jubiläum mit Fahnenweihe der Freiw .
Feuerwehr Ersingen , Amt Pforzheim .

1929 . 99. Juni : Ivjähriges Stiftungsfest der Freiw . Feuerwehr
Forst .

1929. Anfang Juli : 6Sjähriges Jubiläum der Freiw . Feuerwehr
Neckarbischyssheim.

1929. 7 . Jnli : S9jähr. Jubiläum der Freiw . Feuerwehr Neu¬
hausen . Amt Mörzheim .

1929 . 14. Juli : 69jähriges Stiftungsfest mit Fahnenweihe der
Freiw . Feuerwehr Wollmatingen bei Konstanz.

1929. ,28. Juli : 60jähriges Stiftungsfest der Freiw . Feuerwehr
Grafenhawfen , verbunden mit Fahnenweihe .

1929 . S .—S . August : 7SjLhriges Stiftungsfest der Freiw . Feuer¬
wehr Bruchsal .

1929 . 7., 8 . , 9 . September Landesfeuerwehrtag in Kehl
am Rhein

1929 : Die Freiw . Feuerwehr Riegel am Kaiserstuhl begeht am
Sonntag , den 18. Angnst dieses Jahres ihr 69jähriges Stif¬
tungsfest .

dlL . Wir bitten um weitere Mitteilungen von Festen und
sonstigen Veranstaltungen , damit der Terminkalender , für jede
Wehr , zu einem zuverlässigen Ratgeber heranwächst . Die Red .

Der Feuerwehrmann .
(Entnommen aus der Zeitung für Feuerlöschwesen , München .)

Zu Hilfe , Ihr Männer , Fürio , heraus !
Es brennt des gebrechlichen Müllers Haus !
Schon sprühen die Funken auf und nieder ,
Es schlafen wohl alle Familienglieder .
Zur Stell mit der Leiter ! Heran mit den Schläuchen ,
Oeffnet auch sämtliche Wasserschlenßen !
Hört Ihr auf einmal den furchtbaren Jammer ?
Zerschlaget die Fenster , hinein in die Kammer !
Beim allmächtigen Gott ! schreit die Mutter mit Weinen ,
Helft meinem Mann und rettet die Kleinen !
Den Mann hör ' ich leis nur hie und da stöhnen :
Der liebe Gott mög ' s Euch belohnen .
Die Kinder sin ) oben , im Hinteren Zimmer .
Man hört durch das prasselnde Feuer Gewimmer .
Rettet sie sofort ! ruft die Mutter verworren ,
Sonst sind sie sicher alle verloren !
Der Feuerwehrmann , der saßt sich ein Herz ;
Es zwingt ihn der Mutter unendlicher Schmerz ,
Die lieben Kinder aus ihren Betten
Von dem Fcnertode zu retten .
Er dringt durch den qualmenden Rauch ,verwegen ,
Ueberall schlägt ihm das Feuer entgegen .
Auf Leben und Sterben , er hat sich entschlossen;
Er findet das Zimmer der Kinder verschlossen.
Er sprengt die Tür auf mit Zittern und Beben :
Zwei prächtige Knaben von fünf und sechs Jahren ,
Und ein herziges Mädchen mit lockigen Haaren .
Er nimmt ans den Arm sie , so gut wie es geht .
Die Mutter im Freien zum lieben Gott fleht .
Sein Anzug sängt Feuer , sein Gesicht ist verzerrt ,
Durch brennende Balken ist der Weg ihm versperrt .
Verzweifelt hält er die Kleinen umschlungen ;
Ein Sprung aus dem Fenster - es ist ihm gelungen :
Er späht nach der Mutter im Menschengeivimmel ,
Sie fleht nicht umsonst zum -Herrgott im Himmel .
Er bringt sie der Mutter and nennende Herz ,
Er stillt ihr damit den furchtbaren Schmerz .
Sie schaut ihm ins Auge und betet sodann :
Gott schütze Dich, mutiger Feuerwehrmann .

Für die Schriftleitung und Inseratenteil verantwortlich :
Gustav K i « nzl « n , Baden -Baden .
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findet ILZlick Zröüere VerbreitunZ sl8 8i' cker8te8 unä ivifk83M8te8 Mittel
ZeZen kränäe , äie nickt mit >Vs88er bekämpft vveräen können .
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leäe Zevün8ckte Auskunft erteilt :

Ililiniinsx ö . - K. » kvnlin - Köln - Lruttgsnl
( AI . 8)

kciicrvclirscrsiclsbrili
OarL AlelL

Lsrlsrutie t . 8 .
lZegrünäst 1842 in llsiäelbsrg .

LpeLislksbrik kür Z^utomobilckrebloitern , ksbr-
bsre unck trsgburs mecbsniscbe Leitern , Auto¬
mobil -, k,sketten - uncl Hunckckruck-k'euerspritren ,
Ikvckruntengeräle , so^vie sümtlicke Armaturen

uncl persönlicks
Ausrüstungen kür

Okkiriere unck ^
bäunnscbakten .

Emst SlheMer . ReiSllrg i. Br.
Baslerstratze 28

GesÄstshllllsNrÄäeÄWch
Sp ezialitäten :

Hanf- u . Flachsschläuche, roh u . gummiert , Mannschafts -
Ausrüstungen , Hy ^ranten-Ausrüstungen , Spezialität :
„Anstell-Ausziehleitern , Berliner Hackenleitern " , Elek¬
triker-Ausrüstungen , Druck- und Motorspritzen, 2 - und
4 -rädrig, Wachs- u . Pechfackeln , Pechkränze, Schlauchflick
u . Schlauchbinden usw. Schwab 's Schlepp- u . Traghebel .

K3 utl
bei Firmen , die in der Bad . Feuerwehrzeitnng

inseriere».
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W mb sxtrs rüber , bookalsstiscrksr Qummisrung
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^ VerNsuIsslells VrelbnrL l vr posHacd 94

-^StZLSt///c ?re
/Är L/aa ^ rz/rc/ ÄLsr/czzrc^

, t?2Zs7rZ-/s/Zsr/i,
Ars/r/e/?s/7r
-7r/L?i/L/u ?ryt5 -F/rz 'c^ e rznc/ l/sra ^S .
Äe//s,Äs/er/L/r/u/r̂ 5-S9'eruZu>r<Zs,^ezärn9̂ /7r«?e/,
Kaucä -̂ ?aL^sn,^>a/r^L?rLa-rrsn, ^ r/rraZursn ,
Zray 'ZiarsZis/Zsrn, Lc^/auc/rurcry'sn .
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SWerr - Helme mesie AsföhMg

laut letztemBeschluß d . Landesausschusses a.30 .April 1927 inHeidelberg

Offiziershelm - Wappen nnd -Befchlagteile,
sowie sämtliche Mannschafts- Ausrüstungen

liefern

E. Veulleiniiller L Eo„ VreM lVadetz
Umänderung bisheriger Helme wird prompt ausgesührt

Uereinskahnen
aller Urt
nach moclernen kiinstlerentwürken . in prachtvollen,
anerkannt erstklassigen Stickereien.
Madige Preise I Otterte kostenlos !

Mgim Sartsrl . fiarlrruse
Kairerstrasre - S

kVUSHVSlir
erkalten Sie am besten bet der bekannten 8perialkabrik

^ IVvrr » tlvert » « n » d n . irssrstt
Filialen in 8ingen und budvvigskaken s . PK..

6egr . 1872 . Vertreterdesuck au Diensten .

Ille n- u« klmlek-«lelMliil >ttMe

„ Tivgoi ^ in "
Ni« bslnisbssivks ^sl « IMoloinsp ^Ni «

«Isn 8sg « n « sn1I

Oröüle
l^edensäsuer !

Nntsctiste
Leäienunx !

OerinZes
Oervicktl

llss ^ noiiiuIclZ » knnlnngen knfaknungsi , l
bsistung : 660 >. tr . bsl 60 m pürcisrköks

400 t.tr . bsl 80 m ssörctsrkLks
200 i.tr . bsl 110 m pürcisrküks
l-löLkstcirusk bis 14 /^ tm .

p «>si » mit diormslrubskör NIM. 21V0 . —

r c. klüger 4 Mztaüt ä

reuerHveNr-vnUoriu«»
jeder ^ rt liefert

8 . HVoItt , 8n !kllkMkliÜl !8. « srlsrut »« l. 8.
püppurrerstralie 5. Vertreterdesuck od. Preislisten aut Vunsck .
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